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Bekanntmachung

Bekanntmachung gemäß § 3 a Satz 2 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschafts-
amt Hof, beabsichtigt die Errichtung eines Umgehungsge-
rinnes (Tierwanderhilfe) bei der Stauanlage der Walkmühle, 
Stadt Bayreuth. Hierzu wurde die wasserrechtliche Geneh-
migung beantragt. 

Für das Vorhaben wird hiermit die Feststellung getroffen, 
dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung unterbleibt. Ge-
mäß § 3 a i. V. m. Anlage 1 Ziff. 13.18.1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für das Vorha-
ben eine sogenannte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 
vorgeschrieben. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da durch 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 UVPG 
bekanntgemacht. Die Feststellung ist nicht selbstständig 
anfechtbar. 

Bayreuth, den 18.09.2015
STADT BAYREUTH

   Umwelt- und Verkehrsreferat
                         sowie Meldewesen:            
gez. Brigitte Merk-Erbe gez. L. Tyll
Oberbürgermeisterin Verwaltungsdirektor

Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren 
zur Errichtung eines Umgehungsgerinnes 
(Tierwanderhilfe) bei der Stauanlage der 

Walkmühle, Stadt Bayreuth
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Am Donnerstag, den 1. Oktober 2015, werden vom städt. 
Fundbüro Fundfahrräder öffentlich gegen Barzahlung ver-
steigert. 

Von 12:00 bis 13:00 Uhr ist eine Besichtigung der Fahrräder 
möglich.

Die Versteigerung beginnt um 13:00 Uhr im Hans-Walter-
Wild-Stadion, Tribünenseite, Einfahrt Stadionparkplatz (Jo- 
hann-Sebastian-Bach-Straße) von Friedrich-Ebert-Straße 
aus.  (Bitte folgen Sie der  Beschilderung.)

Bayreuth, den 13.07.2015
STADT BAYREUTH

   Personal- und Rechtsreferat,
   Öffentliche Sicherheit und 
   Ordnung:
gez. Brigitte Merk-Erbe gez. U. Pfeifer
Oberbürgermeisterin Stadtdirektor

Fahrradversteigerung

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB wird das nachste-
hend aufgeführte Sparkassenbuch für kraftlos erklärt:

Kto.Nr. 3710234794

Nachdem die Urkunde innerhalb der Frist von drei Monaten 
nicht vorgelegt wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstandes 
die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Sparurkunde ist nach 
einer 14-tägigen Bekanntmachung in den Schalterräumen 
der Sparkasse gegen Nachweis der Empfangsberechtigung 
in Empfang zu nehmen.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Am Donnerstag, den 24. September 2015, wird vom städt. 
Fundbüro wieder eine Anzahl von Fundgegenständen (aus-
genommen Fundfahrräder) öffentlich gegen Barzahlung 
versteigert. 

Die Versteigerung findet um 13.00 Uhr in der Turnhalle der 
Graserschule statt.

Bayreuth, den 13.07.2015
STADT BAYREUTH

   Personal- und Rechtsreferat,
   Öffentliche Sicherheit 
   und Ordnung:
gez. Brigitte Merk-Erbe gez. U. Pfeifer
Oberbürgermeisterin Stadtdirektor

Versteigerung von Fundgegenständen

Im III. Kalendervierteljahr 2015 (Juli, August, September) 
werden die Sprechtage durch das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales - Region Unterfranken, Orthopädische Versor-
gungsstelle, Georg-Eydel-Str. 13, 97082 Würzburg, in Ober-
franken wie folgt abgehalten:

Dienstag, 29. September 2015

Hinweise: Die Sprechtage finden im Rahmen von Haus- und 
Firmenbesuchen nur nach Voranmeldung und daraufhin er-
folgter Terminvereinbarung statt. 
Laut Mitteilung der Orthopädischen Versorgungsstelle ist es 
erforderlich, dass Patienten, die einen Termin vereinbaren 
möchten, dies 7 Tage vorher bei der genannten Dienststelle 
in Würzburg, Telefon 0931/4107-228, -230 oder -238, anmel-
den.  Auslagen (Reisekosten usw.) können nur bei Vorladung 
zum Sprechtag bei einer Firma erstattet werden.

Bayreuth, den 02.06.2015
STADT BAYREUTH

Referat für Familie, Schulen und Soziales:
gez. Hillgruber
Verwaltungsdirektor

Sprechtage für Versorgungsberechtigte der 
Orthopädischen Versorgungsstelle im III. 

Kalendervierteljahr 2015
(Juli, August, September)
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Auch heuer gibt es im Herbst wieder mehrere Abfuhrtermi-
ne - erste Sammelaktion am 19. September 2015

Im Herbst 2015 werden wieder an 6 Samstagen im Septem-
ber und Oktober Gartenabfälle im Stadtgebiet gesammelt. 
Dabei können 
maximal bis zu 2 Kubikmeter kompostierbare Gartenabfälle,
wie Gehölzrückstände und Äste bis zu einer Länge von 1,50 
m und einem Durchmesser von 15 cm, kostenlos abgegeben 
werden. Verpackungen aus Kunststoff oder Draht müssen 
vor der Abgabe entfernt werden.

Der Stadtbauhof bittet dringend darum, die Gartenabfälle 
nur zur angegebenen Zeit bei den bereitstehenden Sam-
melfahrzeugen abzugeben. Die Standorte dürfen außerhalb 
dieser Zeiten nicht als Ablagerungsstellen für Gartenabfälle 
missbraucht werden.

Die Kompostieranlagen am Buchstein und Bindlacher Berg 
nehmen an den genannten Samstagen jeweils von 7.30 bis 
16.30 Uhr Gartenabfälle auch in Mengen über 2 Kubikmeter 
- von Privathaushalten sogar kostenlos – an.

Zu folgenden Zeiten und an folgenden Plätzen können die 
Gartenabfälle abgegeben werden: 

Samstag, 19.09.2015 und 17.10.2015

08.00 – 11.00 Uhr 
   Parkplatz Festspielhaus / Gartenkolonie Bürgerreuth
   Stolzingstraße / Bolzplatz

08.00 – 09.30 Uhr 
   Parsifalstraße / Gontardstraße
   Erlenweg / Preuschwitzer Straße

09.45 – 11.00 Uhr 
   Klinikumallee / Weserstraße
   Gartenkolonie Schupfenschlag (Vereinsheim)

12.30 – 14.00 Uhr 
   Seulbitz / Buswendeplatz Lenzstraße
   Oberkonnersreuther Straße / Ortsmitte (nur 19.09.)
   Oberkonnersreuth / Keuperstraße (nur 17.10.)
   Birken / Hegelstraße (Ecke Schlegelstraße)
   St. Johannis / Altentrebgastplatz

14.15 – 15.30 Uhr 
   Steinachstraße / Hirschbergleinstraße
   99 Gärten / Gartenkolonie
   St. Johannis / Ochsenhut
   Wunaustraße / Am Feuerwehrhaus

Sammelaktion für Gartenabfälle

Samstag, 26.09.2015 und 24.10.2015
08.00 – 11.00 Uhr 
   Friedrich-Ebert-Straße / Parkplatz Flößanger
   Am Hasenweg / Parkplatz I – Gartenkolonie Eichelberg

08.00 – 09.30 Uhr 
   Hans-Sachs-Straße beim Jean-Paul-Stift
   Aichig / Mostholzstraße
   Hohlmühle / Am Aubach

09.45 – 11.00 Uhr 
   Grunau: Omnibushaltestelle Schwarzwaldstraße 
   (nur 26.09.)
   Wertstoffsammelstelle Frankenwaldstraße (nur 24.10.)
   Jakobstraße / am Kirchplatz
   Dörnhof / Feuerwehrhaus (nur 26.09.)

12.30 – 15.30 Uhr 
   Parkplatz Gartenkolonie Exerzierplatz
   Parkplatz Gartenkolonie Schwedenbrücke

12.30 – 14.00 Uhr 
   Wolfsbach: Vor dem Feuerwehrhaus, Haferweg (nur 26.09.)
   Hirschbaumstr. / Einmündung Am Holzacker (nur 24.10.)
   Destubener Str. / Einmündung Hechtweg

14.15 – 15.30 Uhr 
   Hagenstraße / Einfahrt Gartenkolonie
   Oberpreuschwitz / Ortsmitte bei Denkmal

Samstag, 10.10.2015 und 31.10.2015

08.00 – 11.00 Uhr 
   Erlanger Straße / Parkplatz vor Gartenkolonie
   Jakobstraße / Gartenkolonie Altstadt

08.00 – 09.30 Uhr 
   Meyernberg / Laimbacher Straße
   Gartenkolonie Hindenburgstraße
   Thurnauer Weg / Gartenkolonie Meranierring

09.45 – 11.00 Uhr 
   Donndorfer Straße / Teufelsgraben
   Calvinstraße / Ecke Melanchthonstraße
   Gartenkolonie Schmatzenhöhe

12.30 – 15.30 Uhr 
   Glockenstraße / Gartenkolonie Lerchenbühl
   Meranierring / Gartenkolonie Herzoghöhe Tor 2
   Saas / Am Hofacker

12.30 – 14.00 Uhr 
   Altstadt / Fantaisiestraße Gartenkolonie Hirtenacker
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   Gartenkolonie Kulmbacher Straße / Parkplatz Herzogmühle

14.15 – 15.30 Uhr 
   Drossenfelder Weg / Gartenkolonie Mosing

Bitte beachten Sie, dass außerhalb der angegebenen Zeiten 
eine Ablagerung von Gartenabfällen an den Sammelstellen 
nicht gestattet ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ablagerun-

Bei der Stadt Bayreuth gehen immer wieder Beschwerden 
darüber ein, dass Gartenabfälle, insbesondere aus Grund-
stücken in Ortsrandlage, widerrechtlich auf angrenzende 
Außenbereichsgrundstücke verbracht und dort abgelagert 
werden. Dabei bieten solche Ablagerungen, von denen 
durch verrottendes Gras und Laub auch noch Gerüche aus-
gehen können, alles andere als einen schönen Anblick.

Gartenabfälle unterliegen wie andere Abfälle, z. B. Hausmüll, 
hausmüllähnliche Abfälle, Sperrmüll u. ä., den Bestimmun-
gen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Demnach dürfen Gar-
tenabfälle nur in zugelassenen Anlagen und Einrichtungen 
behandelt, gelagert oder abgelagert werden.  Insbesondere 
die Beseitigung in Gewässernähe bzw. das Einbringen in Ge-
wässer ist strikt zu vermeiden. Ein Verstoß hiergegen erfüllt 
den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit und kann mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden.

Die Stadt Bayreuth tut alles, um den Gartenbesitzern eine 
möglichst einfache und geordnete Entsorgung der pflanzli-
chen Abfälle aus ihren Hausgärten zu ermöglichen:

- Bei Kompostierung auf dem eigenen Grundstück gewährt 
  die Stadt einen Nachlass von 16 bis 18 % auf die jährliche 
  Abfallgebühr.

- An den Kompostplätzen am Buchstein und am Bindlacher 
  Berg kann einmal pro Monat bis zu 1 m³ locker geschichte-
  tes Material kostenlos abgegeben werden. Größere Men-
  gen werden gegen Entgelt angenommen.

- Im Frühjahr und Herbst besteht die Möglichkeit, bis zu 
  2 m³ locker geschichtete holzige Gartenabfälle an vorgege-
  benen Sammelstellen im Stadtgebiet von Bayreuth kosten-
  los abzugeben.

- An den Sammeltagen im Frühjahr und Herbst werden an 
  den Kompostplätzen am Buchstein und am Bindlacher 
  Berg Gartenabfälle kostenlos in jeder Menge angenom-

Ablagerung von Gartenabfällen in der freien Natur

gen auf dem Grünstreifen an der Klinikumallee/Weserstraße, 
der Laimbacher Straße neben dem Anwesen Nr. 22, an der 
Zufahrt zur Gartenkolonie Hagenstraße und in der Stolzing-
straße/Bolzplatz sowie am Feuerwehrhaus Wolfsbach nicht 
gestattet sind. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet.

Weitere Auskünfte erteilt der Stadtbauhof unter der Ruf-
nummer 25-1844.

  men. Gewerbebetriebe dürfen nur in haushaltsüblichen 
  Mengen anliefern.

- Gartenabfälle können bis zu einer Menge von 0,5 m³ 
  kostenlos im städtischen Wertstoffhof, Drossenfelder Str. 4, 
  abgeliefert werden.

Außerdem dürfen pflanzliche Abfälle, insbesondere Laub, 
Gras und Moos, auch auf den Grundstücken, auf denen sie 
angefallen sind, zur Verrottung gebracht werden. Es ist je-
doch sicherzustellen, dass eine Geruchsbelästigung der Be-
wohner angrenzender Wohngrundstücke ausgeschlossen 
ist.

Weitere Informationen finden sich in der städtischen Ab-
fallfibel, im Internet unter www.abfallberatung.bayreuth.de 
oder beim städtischen Abfallberater, Telefon 0921/25-1844.

Die Stadt Bayreuth appelliert an ihre Bürgerinnen und Bür-
ger, diese Angebote anzunehmen und damit mitzuhelfen, 
die stadtnahen Wälder und Fluren von widerrechtlichen und 
unschönen Gartenabfallablagerungen zu verschonen.

Bayreuth, den 11.09.2015
STADT BAYREUTH

Umwelt- und Verkehrsreferat sowie Meldewesen:
gez. L Tyll
Verwaltungsdirektor
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Standesamtliche Nachrichten vom 24.08. bis 13.09.2015

Eheschließungen  und  Lebenspartnerschaften

01.09.2015: Alexander Weber mit Andrea Schrödel, beide 
wohnhaft in Bayreuth, Schellingstraße 18
31.07.2015: Eugen Berg mit Elena Beraz geb. Remmel, beide 
wohnhaft in Bayreuth, Hundingstr. 83
28.08.2015: Derek Alan Devlahovich mit Theresa Doris Engel-
brecht, beide wohnhaft in Bayreuth, Rebhuhnweg 9
11.09.2015: Timo Hackert mit Sarah Chenasa Seyffert, beide 
wohnhaft in Bayreuth, Von-Platen-Str. 2

Geburten

Valerie Lisa Polster, geb. am 11.08.2015, Eltern: Robert Peter 
Ittmann und Johanna  Rosalinde  Polster, beide wohnhaft in 
Ahorntal, OT Oberailsfeld 11 A, Krs. Bayreuth
Jonas André Ruckdeschel, geb. am 08.08.2015, Eltern: Gerd 
Herbert Ruckdeschel und Simone Isolde Ruckdeschel geb. 
Kießling, beide wohnhaft in Gefrees, OT Metzlersreuth 8, Krs. 
Bayreuth
Leonie Sarah Scherz, geb. am 19.08.2015, Eltern: Alexander 
Dieter Scherz und Sarah Ute Barbara Scherz geb. Reisnecker, 
beide wohnhaft in Emtmannsberg, Am Schafacker 16
Lukas Böhner, geb. am 06.08.2015, Eltern: Marco Rainer Böh-
ner und Daniela Böhner, geb. Kauper, beide wohnhaft in 
Weidenberg, Weidig 17
Bella Kristina Chilla, geb. am 24.08.2015, Eltern: Dennis Kurt 
Chilla und Gabriele Magdalene Chilla, beide wohnhaft in 
Münchberg, Sofienstr. 38

Sterbefälle

Friedrich Werner Mandery, geb. am 26.09.1947, verst. am 
17.08.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Fichtestr. 9

Hans Michael Biechele, geb. am 01.10.1935, verst. am 
19.08.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Steinachstraße 32
Gerhard  Oder, geb. am 16.09.1930, verst. am 20.08.2015, zu-
letzt wohnhaft in Bayreuth, Carl-Maria-von-Weber-Straße 9
Jürgen Georg Ducksch, geb. am 03.04.1966, verst. am 
21.08.2015, zuletzt wohnhaft in Pegnitz, OT Troschenreuth, 
Bärenwinkel 4, Krs. Bayreuth
Thomas Stiegler, geb. am 19.04.1935, verst. am 01.08.2015, 
zuletzt wohnhaft in Weiden i.d.OPf., Gabelsberger Str. 27
Herta Alice Jansch geb. Stahn, geb. am 07.04.1926, verst. am 
08.08.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Nobelstraße 30
Adolf Doppl, geb. 25.10.1940, verst. am 08.08.2015, zuletzt 
wohnhaft in Bayreuth, Neunkirchner Str. 10
Günter Leonhard Moller, geb. am 03.06.1941, verst. am 
20.08.2015, zuletzt wohnhaft in Speichersdorf, Kantstr. 3, 
Krs. Bayreuth
Hans Theil, geb. am 06.12.1930, verst. am 21.08.2015, zuletzt 
wohnhaft in Bayreuth, Bodenseering 27
Karl-Heinz Kolb, geb. am 06.08.1946, verst. am 21.08.2015, 
zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Bamberger Str. 64 A
Horst Zimmermann, geb. am 16.06.1952, verst. am 
21.08.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Meranierring 28
Hansrainer Schröck, geb. am 07.05.1943, verst. am 
28.08.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Hegelstr. 46
Margarete Janouschek geb. Peez, geb. am 16.11.1922, verst. 
am 05.09.2015, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Rosenweg 14
Günther Grader, geb. am 07.10.1955, verst. am 04.09.2015, 
zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Bamberger Straße 19 A
Waltraud Margarete Anderson geb. Dittmann, geb. am 
13.06.1926, verst. am 05.09.2015, zuletzt wohnhaft in Bay-
reuth, Dr.-Franz-Straße 8

Bauausschuss
Dienstag, den 22. September 2015, 15.00 Uhr

Ältestenausschuss
Montag, den 28. September 2015, 16.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 30. September 2015, 15.00 Uhr

Bauausschuss
Dienstag, den 6. Oktober 2015, 15.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 7. Oktober 2015, 15.00 Uhr

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth und seiner Ausschüsse
in der Zeit vom 21.09.2015 – 11.10.2015

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen mit öffentlichem und nichtöffent- 
lichem Teil werden an den Amtstafeln des Neuen Rathauses 
und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich bekannt ge-
macht.

Bayreuth, den 09.09.2015
STADT BAYREUTH

gez. i.V. Thomas Ebersberger
2. Bürgermeister

Bekanntmachung
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
 Stadt Bayreuth, Hochbauamt
 Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth
 Telefon: 0921/25-1564
 Telefax: 0921/25-1668
 E-Mail: hochbauamt@stadt.bayreuth.de

b) Vergabeverfahren 
 Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
 Vergabe-Nr.: 02

c) Art des Auftrages
 Ausführung von Bauleistungen 

d) Ort der Ausführung
 Johann-Sebastian-Bach-Straße 19, 95448 Bayreuth

e) Art und Umfang der Leistung, Allgemeine Merkmale der 
    baulichen Anlage
 Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage
 Neubau einer Dreifach-Sporthalle
  - Bruttorauminhalt ca. 22.050 m³
  - Bruttogrundfläche ca. 2.295 m²
 Art der Leistung  
 Zimmerarbeiten
 Umfang der Leistung
  - Brettschichtholz, ca. 225 m³
  - Anschlüsse Pfetten an BSH- und 
   Stahlbetonträger, ca. 130 St.
  - Druckstäbe zwischen BSH-Trägern 
   in Längen von 0,70 bis 4,60 m, 
   ca. 35 St.

f ) Aufteilung in Lose
 Nein  

g) Erbringen von Planungsleistungen
 Nein  

h) Ausführungsfrist
 Monate 2
 Beginn der Ausführungsfrist 01.02.2016
 Ende der Ausführungsfrist 01.04.2016

i) Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen
 Anforderung bis: 29.09.2015
 Versand am 30.09.2015
 bei: Anschrift siehe Punkt a) 

Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen
 Vergabenummer: 02
 Höhe des Entgeltes: 20,00
 Währung: Euro
 Zahlungsweise: Verrechnungsscheck
 Hinweis: Die Verdingungsunterlagen werden nur
 versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung
 vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht er-
 stattet.

o) Angebotseröffnung
 Datum: 20.10.2015
 Uhrzeit: 10.00 Uhr
 Ort: Anschrift siehe a)

t) Ablauf der Zuschlagsfrist- und Bindefrist:
 20.11.2015

v) Sonstige Angaben
 Auskünfte zum Verfahren und zum technischen
 Inhalt erteilt: Anschrift siehe a)

 Nachprüfung behaupteter Verstöße:
 Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB):
 VOB-Stelle, Regierung von Oberfranken Bayreuth
 Telefax: 0921/604-1664

Bayreuth, den 07.09.2015
STADT BAYREUTH

Stadtbaureferat:
gez.  Striedl
Ltd. Baudirektor

Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.
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Bekanntmachung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
 Stadt Bayreuth, Hochbauamt
 Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth
 Telefon: 0921/25-1564
 Telefax: 0921/251668
 E-Mail: hochbauamt@stadt.bayreuth.de

b) Vergabeverfahren 
 Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
 Vergabe-Nr.: 03

c) Art des Auftrages
 Ausführung von Bauleistungen 

d) Ort der Ausführung
 Johann-Sebastian-Bach-Straße 19, 95448 Bayreuth

e) Art und Umfang der Leistung, Allgemeine Merkmale der 
    baulichen Anlage
 Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage
 Neubau einer Dreifach-Sporthalle
  - Bruttorauminhalt ca. 22.050 m³
  - Bruttogrundfläche ca. 2.295 m²
 Art der Leistung  
 Dachdeckungs- und Flaschnerarbeiten
 Umfang der Leistung 
  - Stahl-Trapezprofil 135/310, ca. 1.500 m²
  - Stahl-Trapezprofil 40/183, ca. 925 m²
  - Dämmsystem 2-lagig, ca. 2.425 m²
  - Dachhaut aus Alu-Profiltafeln, 
   ca. 2.425 m²
  - Traufausbildung einschl. Kastenrinne, 
   ca. 160 m
  - Regenfallrohre, ca. 60 m

f) Aufteilung in Lose
 Nein  

g) Erbringen von Planungsleistungen
 Nein  

h) Ausführungsfrist
 Monate 4
 Beginn der Ausführungsfrist 01.02.2016
 Ende der Ausführungsfrist 27.05.2016

i) Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen
 Anforderung bis: 29.09.2015
 Versand am 30.09.2015
 bei: Anschrift siehe Punkt a) 

Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen
 Vergabenummer: 03
 Höhe des Entgeltes: 30,00
 Währung: Euro
 Zahlungsweise: Verrechnungsscheck
 Hinweis: Die Verdingungsunterlagen werden nur
 versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung
 vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht er-
 stattet.

o) Angebotseröffnung
 Datum: 20.10.2015
 Uhrzeit: 10.30 Uhr
 Ort: Anschrift siehe a)

t) Ablauf der Zuschlagsfrist- und Bindefrist:
 20.11.2015

v) Sonstige Angaben
 Auskünfte zum Verfahren und zum technischen
 Inhalt erteilt: Anschrift siehe a)

 Nachprüfung behaupteter Verstöße:
 Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB):
 VOB-Stelle, Regierung von Oberfranken Bayreuth
 Telefax: 0921/604-1664

Bayreuth, den 07.09.2015
STADT BAYREUTH

Stadtbaureferat:
gez.  Striedl
Ltd. Baudirektor

Für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurden

Frau Helene Richter, Musikschule,
Herr Wolfgang Schmidt, Stadtgartenamt,
Frau Oberstudienrätin i. B. Silvia Schneck,

Frau Oberstudienrätin Barbara Wunderlich,
Herr Werner Zeitler, Stadtgartenamt,

von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth
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Bekanntmachung

Löschungen

Gebäudeart    Fl.Nr.  Gemarkung  Bezeichnung
Entertainmentcenter und Erotikshop  2534/4, 2534/9 Bayreuth  Theodor-Schmidt-Str. 16/18 
         (Hausnummer 16 ist bereits wieder 
         vergeben)

Neunummerierungen

Gebäudeart    Fl.Nr.  Gemarkung Bezeichnung
Einfamilienwohnhaus   30/1  Wolfsbach Ährenweg 8 a
Doppelhaushälfte    35/15  Wolfsbach Ährenweg 9 a
Doppelhaushälfte    35/15  Wolfsbach Ährenweg 9 b
Bürogebäude (Haus A)   3685/1 Teilfl. Bayreuth  Am Bauhof 16
Wohngebäude (Haus B)   3685/1 Teilfl. Bayreuth  Am Bauhof 18
Mehrfamilienwohnhaus   3475/1, 3491 Teilfl. Bayreuth  Anzengruberstr. 2 b
Mehrfamilienhaus mit Carport  2059/1  Bayreuth  Äußere Badstraße 1 a
Einfamilienwohnhaus mit Garage  2448/43  Bayreuth  Frickastr. 24
Wohnhaus    2448/42  Bayreuth  Frickastr. 26
Wohnanlage    1864/3 u. 1864/4 Bayreuth  Friedrichstr. 26 (Abbruch und Neubau)
Mehrfamilienwohnhaus mit Carports  3491 Teilfl. Bayreuth  Glockenstr. 9
Einfamilienwohnhaus mit Garage und Carport 251/301  Oberkonnersreuth Karl-Seeser-Weg 13
Mehrfamilienwohnhaus   692/14 u. 692/9 Bayreuth  Köllestr. 2 (Abbruch und Neubau)
Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage 3746/4  Bayreuth  Lärchenweg 5 (Abbruch und Neubau)
Einfamilienwohnhaus mit Garage und Carport 3368/13  Bayreuth  Löwenzahnweg 23
Einfamilienwohnhaus mit Garage und Carport 3745/4  Bayreuth  Meranierring 7 (Abbruch und Neubau)
Einfamilienwohnhaus mit zwei Carports 3517/14  Bayreuth  Narzissenweg 17
Golfclubhaus mit Gastronomie, Umkleiden 
und Sanitärbereich    130  Laineck  Rodersberg 45
Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage 3432/10 u. 3432/11 Bayreuth  Sanddornring 36
Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage 3435/49  Bayreuth  Sanddornring 40
Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage 3435/50  Bayreuth  Sanddornring 42
Einfamilienwohnhaus mit Garage  4668/18  Bayreuth  Tilsiter Str. 16
Doppelhaushälfte mit Garage  44 Teilfläche Wolfsbach Wolfsbacher Str. 16 a
Doppelhaushälfte mit Garage  44 Teilfläche Wolfsbach Wolfsbacher Str. 16 b

Auf die Verpflichtung des Eigentümers und des Inhabers grundstücksgleicher Rechte auf die Anbringung von Ziffernschildern 
ihrer Hausnummer am jeweiligen Anwesen wird hingewiesen.

Straßenbenennung und Hausnummerierung im Stadtgebiet Bayreuth
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Folgende Straße wurde neu benannt:

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2015 er-
hält die öffentliche Verkehrsfläche mit den Fl. Nrn. 
1118 und 1127, Gemarkung Bayreuth (im nebenste-
henden Lageplan rot eingetragen) die Bezeichnung

„Andreas-Maisel-Weg“.

Folgende Straße wurde neu benannt:

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2015 
erhält die Erschließungsstraße (rot eingetragen) im 
Baugebiet mit Bebauungsplan Nr.4/12 „Lerchenbühl“ 
die Bezeichnung

„Löwenzahnweg“.



Herr

Matthias Görl
Brandmeister

ist zu unserer tiefen Betroffenheit plötzlich im Alter 
von nur 29 Jahren plötzlich verstorben.

Die Stadt Bayreuth betrauert in dem Verstorbenen einen 
bewährten Mitarbeiter, der von 2014 bis zu seinem allzu 
frühen Tod in ihren Diensten gestanden hat. Wir werden 

ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Bayreuth, den 27. August 2015

       STADT BAYREUTH  Personalrat der  
    Stadtverwaltung
       Brigitte Merk-Erbe  Celile Aydinlioglu
       Oberbürgermeisterin  Gesamtpersonal-
    ratsvorsitzende
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Bekanntmachungen

Im Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.10.1981 (Bay RS 91-1-l) hat der Bauausschuss des Stadtra-
tes Bayreuth in der Sitzung am 05.06.2015 beschlossen:

Einziehung gem. Art. 8 BayStrWG:
- Teilfläche Ortsstraße „Am Schießhaus“
 (Fl. Nr. 2822/32 und 2822/33 Gmkg. Bayreuth)

- Teilfläche beschränkt-öffentlicher Weg „Gartenweg“
 (Fl. Nr. 2899/13 Gmkg. Bayreuth)

- Teilstück öffentlicher Feld- und Waldweg „Heersträßlein“
 (Teilfläche Fl. Nr. 520 Gmkg. Laineck)

Auf die Absicht der Einziehung wurde im Amtsblatt der 
Stadt Bayreuth Nr. 8 vom 05.06.2015 hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Stadt Bayreuth) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007, 
GVBl. 2007, S. 390, wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Bayer. Straßen- und Wegerechts abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.
Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

Bayreuth, den 18.09.2015
STADT BAYREUTH

   Stadtbaureferat:
gez. Brigitte Merk-Erbe gez. H.-D. Striedl
Oberbürgermeisterin Ltd. Baudirektor

Einziehung von Teilflächen einer Ortsstraße 
und eines beschränkt-öffentlichen Weges 
sowie eines Teilstückes eines öffentlichen 

Feld- und Waldweges Nach langen Trockenperioden lässt Regen im Sommer und 
im Herbst die Pilze im Wald wachsen. Dann beginnt die Pilz-
sammelsaison. Pilze sind für den Wald lebensnotwendig, 
denn sie haben eine wichtige Versorgungsfunktion für die 
Waldbäume. Übermäßiges Sammeln von Pilzen führt zu ei-
ner Störung des ökologischen Gleichgewichts.

Die Bundesartenschutzverordnung verbietet das Sammeln 
der besonders geschützten Arten. Für das Sammeln von 
Steinpilzen, Pfifferlingen, Rotkappen, Birkenpilzen, Mor-
cheln, Brätling und Schweinsohr gibt es Ausnahmen. Diese 
Pilze dürfen in geringen Mengen und für den häuslichen Ei-
genbedarf gesammelt werden.

Das Sammeln von größeren Mengen, das Verkaufen und das 
gewerbliche Sammeln ist verboten. Auch Aufkäufer von be-
sonders geschützten Pilzen können mit Bußgeld belegt oder 
gar strafrechtlich verfolgt werden. 

Die Pilzsammler werden gebeten, zum Schutz des Waldes 
und des Ökosystems nur geringe Mengen und nur zum Ei-
genbedarf zu sammeln.

Bayreuth, den 11.09.2015
STADT BAYREUTH

Umwelt- und Verkehrsreferat sowie Meldewesen:
gez. L. Tyll
Verwaltungsdirektor

Schutz der heimischen 
wildwachsenden Pilze


